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Öffentliche Anhörung zu dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten“ (BT-Drucksache 19/26929) ; Geschäftszeichen PA 7 - 5410 

 

Sehr geehrte Frau Hessel, 

wir bedanken uns für die Einladung zu der öffentlichen Anhörung am Montag, den 15. März 2021. Die 
Teilnahme von Herrn Rudi Röglin (Senior Referent) wurde Ihrem Sekretariat bereits zugesagt. Wir 
möchten hiermit die Gelegenheit der Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme nutzen. 

Die EdW hatte sich im Rahmen der vom Bundesministerium der Finanzen mit Schreiben vom 
13. August 2020 durchgeführten Verbände-Anhörung zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2019/2034 insbesondere mit den Folgeänderungen für das Anlegerentschädi-
gungsgesetz (AnlEntG) sowie für die EdW-Beitragsverordnung (EdWBeitrV) befasst (Artikel 7 im Ge-
setzesentwurf, Änderungen anderer Rechtsvorschriften), die sich aus der Einführung des Wertpapier-
institutsgesetzes - WpIG (bei der seinerzeitigen Anhörung noch Wertpapierfirmengesetz – WpFG) 
ergeben. 

Zu dem damaligen Gesetzesentwurf hatte die EdW am 07. September 2020 eine Stellungnahme ab-
gegeben. Unsere Hinweise bzw. Vorschläge sind im jetzigen Regierungsentwurf weitestgehend be-
rücksichtig worden. Bei der Überprüfung der Folgeänderungen im vorliegenden Regierungsentwurf 
haben wir lediglich noch einen „Redaktionsfehler“ bemerkt, auf den wir hier gerne hinweisen möchten: 

In Artikel 7 (12) Nr. 6 b) des Regierungsentwurfes müsste es statt „§ 20 des Wertpapierinstitutsgeset-
zes“ aus unserer Sicht „§ 19 des Wertpapierinstitutsgesetzes“ heißen. 

Wir bitten um Berücksichtigung im weiteren Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 
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